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Das in diesen Statuten verwendete generische Maskulinum bezieht sich auf beide 
Geschlechter. 



 3 

Inhalt 

Abschnitt 1 
Firma, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft 4 
 
Abschnitt 2 
Aktienkapital 5 
 
Abschnitt 3 
Gesellschaftsorgane 10 
 
A. Generalversammlung 10 
B. Verwaltungsrat 15 
C. Konzernleitung 21 
D. Revisionsstelle 23 
 
Abschnitt 4 
Rechnungsabschluss und Gewinnverteilung, Reserven 24 
 
Abschnitt 5 
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und  
der Konzernleitung 25 
 
Abschnitt 6 
Bekanntmachungen und Gerichtsstand 28 
 
Abschnitt 7 
Offenlegung von Sacheinlagen 29 



4 

Abschnitt 1 

Firma, Sitz, Zweck und Dauer  
der Gesellschaft 
 
 

 Artikel 1 
Firma, Sitz Unter der Firma UBS Group AG / UBS Group SA / 

UBS Group Inc. besteht eine Aktiengesellschaft  
mit Sitz in Zürich. 

  

 Artikel 2 
Zweck 1 Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Ver-

waltung und der Verkauf von direkten und indirekten Betei-
ligungen an Unternehmen aller Art, vornehmlich in den Be-
reichen von Bank-, Finanz-, Beratungs-, Dienstleistungs- und 
Handelsgeschäften im In- und Ausland. 
2 Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Unternehmen  
aller Art gründen, sich an solchen beteiligen und deren  
Geschäftsführung übernehmen.  
3 Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundstücke und Baurechte 
im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten und zu ver-
kaufen. 
4 Die Gesellschaft kann Darlehen, Garantien und andere  
Arten der Finanzierung und von Sicherheitsleistungen für 
Konzerngesellschaften gewähren und Mittel am Geld- und 
Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. 

  

 Artikel 3  
Dauer Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.  
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Abschnitt 2 

Aktienkapital 
 
 

 Artikel 4 
Aktienkapital Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 

USD 334 158 171.40. Es ist eingeteilt in 3 341 581 714 Na-
menaktien mit einem Nennwert von je USD 0.10. Das  
Aktienkapital ist voll liberiert. 

 Artikel 4a 

Bedingtes Kapital 1 Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von höchstens 
121 705 830 voll zu liberierenden Namenaktien im Nenn-
wert von je USD 0.10 um höchstens USD 12 170 583.00 er-
höhen, infolge der Ausübung von Mitarbeiteroptionen, die 
den Mitarbeitern sowie den Mitgliedern der Direktion und 
des Verwaltungsrats der Gesellschaft und ihrer Tochterge-
sellschaften eingeräumt worden sind. Das Bezugsrecht und 
das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre sind ausge-
schlossen. Die Ausgabe dieser Optionen an die Mitarbeiter 
bzw. die Mitglieder der Direktion und des Verwaltungsrats 
der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften erfolgt ge-
mäss vom Verwaltungsrat und dessen Vergütungsausschuss 
erlassenen Plänen. Der Erwerb von Aktien durch Ausübung 
von Optionsrechten sowie jede nachfolgende Übertragung 
der Aktien unterliegen der Eintragungsbeschränkung von 
Artikel 5 der Statuten. 
2 Das Aktienkapital erhöht sich durch Ausgabe von höchstens 
380 000 000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nenn-
wert von je USD 0.10 um höchstens USD 38 000 000 bei 
freiwilliger oder Pflichtausübung von Wandel- und/oder  
Optionsrechten, welche in Verbindung mit der Ausgabe von 
Anleihensobligationen oder ähnlichen Finanzinstrumenten 
der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften auf 
nationalen oder internationalen Kapitalmärkten eingeräumt 
werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. 
Zum Bezug der neuen Aktien sind die dannzumaligen  
Inhaber von Wandel- und/oder Optionsrechten berechtigt. 
Die Wandel- und/oder Optionsbedingungen sind durch den 
Verwaltungsrat festzulegen. 
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Der Erwerb von Aktien infolge freiwilliger oder Pflichtaus-
übung von Wandel- und/oder Optionsrechten sowie jede 
nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen der  
Eintragungsbeschränkung von Artikel 5 der Statuten. 
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bei der Ausgabe von  
Anleihen, mit denen Wandel- und/oder Optionsrechte ver-
bunden sind, oder ähnlichen Finanzinstrumenten das Vor-
wegzeichnungsrecht der Aktionäre zu beschränken oder 
aufzuheben, falls solche Instrumente (i) auf nationalen oder 
internationalen Kapitalmärkten oder (ii) an einen oder  
mehrere Finanzinvestoren ausgegeben werden. Wird das 
Vorwegzeichnungsrecht durch Beschluss des Verwaltungs-
rats beschränkt oder aufgehoben, gilt Folgendes: Die Instru-
mente sind zu den jeweiligen marktüblichen Bedingungen 
auszugeben, und die Ausgabe neuer Aktien erfolgt zu den 
jeweiligen Bedingungen des betreffenden Finanzinstru-
ments. Dabei dürfen Wandelrechte höchstens während 10 
Jahren und Optionsrechte höchstens während 7 Jahren ab 
dem Zeitpunkt der betreffenden Emission ausübbar sein. 
Die Ausgabe von neuen Aktien bei freiwilliger oder Pflicht-
ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten erfolgt zu 
Bedingungen, welche den Marktpreis der Aktien und/oder 
vergleichbarer Instrumente zum Zeitpunkt der Ausgabe des 
betreffenden Finanzinstruments berücksichtigen. 

  
 Artikel 4b 
Wandlungskapital 1 Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von höchstens 

700 000 000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nenn-
wert von je USD 0.10 um höchstens USD 70 000 000 erhö-
hen, infolge der bei Eintritt eines oder mehrerer auslösender 
Ereignisse erfolgenden obligatorischen Wandlung von An-
sprüchen aus Finanzmarktinstrumenten mit bedingten 
Wandlungseigenschaften (Finanzmarktinstrumente), die von 
UBS Group AG ausgegeben werden. 
2 Der Verwaltungsrat legt den Ausgabepreis bzw. die Re-
geln, nach denen der Ausgabepreis festgesetzt wird, unter 
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gebührender Berücksichtigung der geltenden Marktbedin-
gungen fest. 
3 Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Zum 
Bezug der neuen Namenaktien sind die dannzumaligen In-
haber von Finanzmarktinstrumenten berechtigt. 
4 Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre auf Finanz-
marktinstrumente ist ausgeschlossen, sofern die Finanz-
marktinstrumente (i) zu Marktbedingungen ausgegeben 
werden; oder (ii) mit einem Abschlag ausgegeben werden, 
wenn eine rasche und vollständige Platzierung grösserer 
Tranchen von Finanzinstrumenten dies erfordert. 
5 Der Erwerb von Namenaktien durch Wandlung von Fi-
nanzmarktinstrumenten sowie jede nachfolgende Übertra-
gung dieser Namenaktien unterliegen der Eintragungsbe-
schränkung von Artikel 5 der Statuten. 
6 Die neuen Namenaktien können in anderer Form als 
Bucheffekten ausgestaltet werden. 

  
 Artikel 5 
Aktienregister  
und Nominees 

1 Für die Namenaktien wird ein Aktienregister geführt. Darin 
werden die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und 
Vornamen, Wohnort, Adresse und Staatsangehörigkeit (bei 
juristischen Personen mit Sitz) eingetragen. Werden Aktien 
von mehreren Personen gemeinsam gehalten, können diese 
gemeinsam als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen  
werden, sofern alle die unter Absatz 3 verlangte Erklärung 
abgeben. 
2 Wechselt ein Aktionär den Wohnort oder Sitz, so hat er der 
Gesellschaft die neue Adresse mitzuteilen. Solange dies nicht 
geschehen ist, erfolgen alle brieflichen Mitteilungen rechts-
gültig an seine im Aktienregister eingetragene Adresse. 
3 Erwerber von Namenaktien werden auf Gesuch als Aktio-
näre mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen, wenn 
sie ausdrücklich erklären, diese Aktien im eigenen Namen 
und für eigene Rechnung erworben zu haben. Ist der Erwer-
ber nicht bereit, eine solche Erklärung abzugeben, kann der 
Verwaltungsrat die Eintragung mit Stimmrecht verweigern. 
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4 Die Eintragungsbeschränkung gemäss Absatz 3 gilt auch 
für Aktien, die über die Ausübung eines Bezugs-, Options- 
oder Wandelrechts gezeichnet oder erworben werden. 
5 Der Verwaltungsrat kann nach Anhörung des eingetrage-
nen Aktionärs oder Nominees Eintragungen im Aktienregis-
ter als Aktionär mit Stimmrecht mit Rückwirkung auf das 
Datum der Eintragung streichen, wenn diese durch falsche 
Angaben zustande gekommen sind. Der Betroffene muss 
über die Streichung sofort informiert werden. 
6 Der Verwaltungsrat stellt Grundsätze über die Eintragung 
von Treuhändern/Nominees auf und erlässt die zur Einhal-
tung der vorstehenden Bestimmungen notwendigen Rege-
lungen. 

  
 Artikel 6 
Form der Aktien 1 Die Namenaktien der Gesellschaft werden vorbehaltlich 

von Absatz 2 als Wertrechte (im Sinne des Schweizerischen 
Obligationenrechts) und Bucheffekten (im Sinne des Buch-
effektengesetzes) ausgestaltet.  
2 Der Aktionär kann, nachdem er im Aktienbuch eingetragen 
wurde, von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer 
Bescheinigung über seine Namenaktien verlangen; er hat  
jedoch keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von  
Urkunden. Die Gesellschaft kann demgegenüber jederzeit 
Urkunden (Einzelurkunden, Zertifikate oder Globalurkunden) 
für Namenaktien drucken und ausliefern. Sie kann als Buch-
effekten ausgestaltete Namenaktien aus dem entsprechen-
den Verwahrungssystem zurückziehen. Mit der Zustimmung 
des Aktionärs kann die Gesellschaft ausgestellte Urkunden, 
die bei ihr eingeliefert werden, ersatzlos annullieren. 
3 Bucheffekten, denen Namenaktien der Gesellschaft zu-
grunde liegen, können nicht durch Zession übertragen wer-
den. An diesen Bucheffekten können auch keine Sicherhei-
ten durch Zession bestellt werden. 
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 Artikel 7 
Rechtsausübung 1 Die Gesellschaft anerkennt nur einen Vertreter pro Aktie. 

2 Das Stimmrecht und die damit zusammenhängenden 
Rechte können der Gesellschaft gegenüber nur von einer 
Person ausgeübt werden, die mit Stimmrecht im Aktienre-
gister eingetragen ist. 
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Abschnitt 3 

Gesellschaftsorgane 
 
 
 

A. Generalversammlung 

 Artikel 8 
Zuständigkeit Die Generalversammlung ist das oberste Organ der Gesell-

schaft. 
  
 Artikel 9 
Generalversamm-
lung 
a. Ordentliche  
Generalversamm-
lung 

Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich inner-
halb von sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres 
statt; spätestens zwanzig Tage vor der Versammlung sind 
der Geschäftsbericht, der Vergütungsbericht und die  
Revisionsberichte den Aktionären zugänglich zu machen. 

  
 Artikel 10 
b. Ausserordentli-
che Generalver-
sammlung 

1 Ausserordentliche Generalversammlungen finden statt, 
wenn der Verwaltungsrat oder die Revisionsstelle es für not-
wendig erachten. 
2 Ausserdem müssen ausserordentliche Generalversammlun-
gen auf Beschluss der Generalversammlung einberufen wer-
den oder wenn ein oder mehrere Aktionäre, welche  
zusammen mindestens den zwanzigsten Teil des Aktienka-
pitals vertreten, schriftlich und unter Anführung der Ver-
handlungsgegenstände und Anträge die Einberufung ver-
langen. 

  
 Artikel 10a 
Tagungsort 1 Der Verwaltungsrat kann bestimmen, dass die Aktionäre, 

die nicht am Tagungsort oder den Tagungsorten der Gene-
ralversammlung anwesend sind, ihre Rechte auf elektroni-
schem Weg ausüben können.  
2 Alternativ und in aussergewöhnlichen Umständen kann 
der Verwaltungsrat vorsehen, dass die Generalversammlung 
auf elektronischem Weg ohne Tagungsort durchgeführt 
wird.  
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 Artikel 11 

Einberufung 1 Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat, 
nötigenfalls durch die Revisionsstelle, spätestens zwanzig 
Tage vor dem Versammlungstag einberufen. Die Einberu-
fung erfolgt durch einmalige Bekanntmachung gemäss Arti-
kel 47 dieser Statuten.  
2 In der Einberufung sind bekanntzugeben: 
a) Datum, Beginn, Art und Ort der Generalversammlung 
b) die Verhandlungsgegenstände 
c) die Anträge des Verwaltungsrats samt kurzer Begrün-

dung 
d) gegebenenfalls die Anträge der Aktionäre samt kurzer 

Begründung 
e) der Name und die Adresse des unabhängigen Stimm-

rechtsvertreters sowie  
f) bei Wahlen die Namen der vorgeschlagenen Kandida-

ten. 
 

 Artikel 12 
Traktandierung 1 Aktionäre, die Aktien im Nennwert von USD 62 500 ver-

treten, können die Traktandierung von Verhandlungsgegen-
ständen oder die Aufnahme von Anträgen zu Verhand-
lungsgegenständen in die Einberufung der Generalver-
sammlung verlangen. Ein solches Gesuch muss der Gesell-
schaft innert der von der Gesellschaft publizierten Frist 
schriftlich unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und 
der Anträge eingereicht werden. 
2 Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhand-
lungsgegenständen können keine Beschlüsse gefasst  
werden, ausser über den in einer Generalversammlung  
gestellten Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen 
Generalversammlung sowie denjenigen auf Durchführung 
einer Sonderuntersuchung. 
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 Artikel 13 
Vorsitz, Stimmen-
zähler, Protokoll 

1 Der Präsident des Verwaltungsrats, bei dessen Verhinde-
rung ein Vizepräsident oder ein anderes vom Verwaltungs-
rat bezeichnetes Mitglied, führt den Vorsitz und ernennt  
einen Protokollführer sowie die nötigen Stimmenzähler. 
2 Über die Verhandlungen wird ein Protokoll aufgenommen, 
welches vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu  
unterzeichnen ist. 

  
 Artikel 14 
Vertretung der  
Aktionäre 

1 Der Verwaltungsrat erlässt die Verfahrensvorschriften über 
die Teilnahme und Vertretung an der Generalversammlung, 
einschliesslich der Anforderungen an die Vollmachten. 
2 Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung nur 
durch seinen gesetzlichen Vertreter, mittels schriftlicher 
Vollmacht durch einen Bevollmächtigten, der nicht Aktionär 
zu sein braucht, oder mittels schriftlicher oder elektronischer 
Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 
vertreten lassen. 
3 Über die Anerkennung der Vollmacht entscheidet der  
Vorsitzende. 

  
 Artikel 15 
Unabhängiger 
Stimmrechts- 
vertreter 

1 Die Generalversammlung wählt den unabhängigen Stimm-
rechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der 
nächsten ordentlichen Generalversammlung.  
2 Wiederwahl ist zulässig. 
3 Hat die Gesellschaft keinen unabhängigen Stimmrechts-
vertreter, so ernennt der Verwaltungsrat einen solchen für 
die nächste Generalversammlung. 
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 Artikel 16 
Stimmrecht Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. 
  
 Artikel 17 
Beschlüsse,  
Wahlen 

1 Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und voll-
zieht ihre Wahlen mit der Mehrheit der vertretenen Aktien-
stimmen, unter Ausschluss der leeren und  
ungültigen Stimmen. Vorbehalten bleiben diese Statuten 
und die zwingenden gesetzlichen Bestimmungen. 
2 Ein Beschluss, der mindestens zwei Drittel der vertretenen 
Stimmen auf sich vereinigt, ist erforderlich für eine Änderung 
von Artikel 19 der Statuten, die Abberufung von einem Vier-
tel oder mehr Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie die 
Aufhebung oder Abänderung dieses Artikels 17 Absatz 2 
der Statuten. 
3 Der Vorsitzende bestimmt, ob Abstimmungen und Wahlen 
elektronisch, offen oder schriftlich erfolgen. Aktionäre, die 
zusammen über mindestens 3% der vertretenen Stimmen 
verfügen, können jederzeit eine elektronische respektive 
schriftliche Abstimmung oder Wahl verlangen.  
4 Bei schriftlichen Abstimmungen und Wahlen kann der 
Vorsitzende anordnen, dass zur Beschleunigung der Stim-
menauszählung nur die Stimmzettel derjenigen Aktionäre 
eingesammelt werden, die sich der Stimme enthalten oder 
eine Nein-Stimme abgeben wollen, und dass alle übrigen im 
Zeitpunkt der Abstimmung in der Generalversammlung  
vertretenen Aktien als Ja-Stimmen gewertet werden. 
5 Der Vorsitzende kann eine Abstimmung oder Wahl wie-
derholen lassen, sofern nach seiner Meinung Zweifel am 
Abstimmungsergebnis bestehen. In diesem Fall gilt die vor-
angegangene Abstimmung oder Wahl als nicht geschehen. 
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 Artikel 18 
Befugnisse Die Generalversammlung hat folgende Befugnisse: 

a) die Festsetzung und Änderung der Statuten 
b) die Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwal-

tungsrats und der Mitglieder des Vergütungsausschusses  
c) die Wahl der Revisionsstelle 
d) die Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters 
e) die Genehmigung des Lageberichts und der Konzern-

rechnung 
f) die Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschluss-

fassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
g) die Festsetzung der Zwischendividende und die Geneh-

migung des dafür erforderlichen Zwischenabschlusses 
h) Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats 

und der Konzernleitung gemäss Artikel 43 der Statuten 
i) die Beschlussfassung über die Rückzahlung der gesetzli-

chen Kapitalreserve 
j) die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und 

der Konzernleitung 
k) die Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft 
l) die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der  

Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statu-
ten vorbehalten sind oder die ihr vom Verwaltungsrat 
vorgelegt werden. 
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B. Verwaltungsrat 

 Artikel 19 
Anzahl  
Verwaltungsräte 

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens sechs und  
maximal zwölf Mitgliedern. 

  
 Artikel 20 
Amtsdauer 1 Die Mitglieder des Verwaltungsrats und sein Präsident wer-

den einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der 
nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. 
2 Mitglieder, deren Amtszeit abgelaufen ist, sind sofort  
wieder wählbar. 

  
 Artikel 21 
Organisation 1 Vorbehaltlich der Wahl des Präsidenten und der Mitglieder 

des Vergütungsausschusses durch die Generalversammlung 
konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst. Er wählt aus  
seiner Mitte mindestens einen Vizepräsidenten und einen  
Senior Independent Director.  
2 Der Verwaltungsrat bestellt seinen Sekretär, welcher nicht 
Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht. 
3 Ist das Amt des Präsidenten vakant, so ernennt der Verwal-
tungsrat für die verbleibende Amtsdauer aus seiner Mitte ei-
nen neuen Präsidenten. 

  
 Artikel 22 
Einberufung,  
Teilnahme 

1 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des  
Präsidenten, sooft es die Geschäfte erfordern, jedoch min-
destens sechsmal jährlich. 
2 Der Verwaltungsrat ist auch einzuberufen, wenn eines  
seiner Mitglieder oder der Group Chief Executive Officer den 
Präsidenten schriftlich (auch mittels E-Mail oder anderer 
elektronischer Mittel) darum ersucht. 
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 Artikel 23 
Beschlüsse 1 Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit 

der anwesenden Stimmen. Bei Stimmengleichheit hat der 
Vorsitzende den Stichentscheid. 
2 Der Verwaltungsrat legt im Organisationsreglement das 
Präsenzquorum und die Modalitäten der Beschlussfassung 
fest. Kein Präsenzquorum ist erforderlich für die Anpassungs- 
und Feststellungsbeschlüsse des Verwaltungsrats im Zusam-
menhang mit Kapitalveränderungen und Währungsände-
rungen des Aktienkapitals. 

  
 Artikel 24 
Aufgaben,  
Befugnisse 

1 Dem Verwaltungsrat stehen die Oberleitung der Gesell-
schaft sowie die Aufsicht und Kontrolle der Geschäftsfüh-
rung zu. 
2 Der Verwaltungsrat kann überdies in allen Angelegenhei-
ten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten 
der Generalversammlung oder einem andern Organ zuge-
teilt sind. 

  
 Artikel 25 
Oberleitung Die Oberleitung der Gesellschaft umfasst insbesondere: 

a) Vorberatung und Beschlussfassung über die der General-
versammlung zu unterbreitenden Anträge 

b) Erlass der für den Geschäftsbetrieb und die Kompetenz-
abgrenzung erforderlichen Reglemente und Weisungen, 
insbesondere des Organisationsreglements sowie des 
Reglements über die Konzernrevision 

c) Erlass der Grundsätze für das Rechnungswesen, die  
Finanz- und Risikokontrolle sowie die Finanzplanung, ins-
besondere die Zuteilung von Eigenmitteln und Risikoka-
pital für die Geschäftstätigkeit 

d) Beschlussfassung über die Konzernstrategie und über 
andere, gemäss Organisationsreglement dem Verwal-
tungsrat vorbehaltene Gegenstände 
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e) Ernennung und Abberufung (i) des Group Chief Executive 
Officers, (ii) weiterer Mitglieder der Konzernleitung,  
soweit das Organisationsreglement deren Ernennung 
durch den Verwaltungsrat vorsieht, und (iii) des Leiters 
der Konzernrevision 

f) Beschlussfassung über die Erhöhung oder Herabsetzung 
des Aktienkapitals, soweit diese in der Kompetenz des 
Verwaltungsrats liegt, den Kapitalerhöhungsbericht so-
wie die Feststellung von Kapitalerveränderungen und 
entsprechende Statutenänderungen. 

  
 Artikel 26 
Aufsicht,  
Kontrolle 

Die Aufsicht und Kontrolle der Geschäftsführung umfassen 
insbesondere: 
a) Überprüfung und Genehmigung des Lageberichts, der 

Konzernrechnung und der Jahresrechnung, des Vergü-
tungsberichts sowie der Quartalsabschlüsse 

b) Entgegennahme der regelmässigen Berichterstattung 
über den Geschäftsgang und die Lage des Konzerns, die 
Lage und Entwicklung der Länder-, Gegenparteien- und 
Marktrisiken sowie die Bindung von Eigenmitteln und  
Risikokapital durch die Geschäftstätigkeit 

c) Behandlung der von der Revisionsstelle erstellten Berichte. 
  
 Artikel 27 
Delegation,  
Organisationsreg-
lement 

Der Verwaltungsrat kann unter Vorbehalt von Artikel 25 
und 26 der Statuten einen Teil seiner Befugnisse einem oder 
mehreren seiner Mitglieder oder Dritten übertragen. Die 
Kompetenz- und Aufgabenzuordnung ist im Organisations-
reglement zu regeln. 

  
 Artikel 28 
Anzahl Mitglieder, 
Amtsdauer und  
Organisation des 

1 Der Vergütungsausschuss besteht aus mindestens drei Mit-
gliedern des Verwaltungsrats. 



18 

Vergütungsaus-
schusses 

2 Der Vergütungsausschuss organisiert sich im Rahmen des 
gesetzlich und statutarisch Zulässigen selbst. Der Verwal-
tungsrat bezeichnet einen Vorsitzenden. 
3 Ist der Vergütungsausschuss nicht vollständig besetzt, so 
ernennt der Verwaltungsrat für die verbleibende Amtsdauer 
aus seiner Mitte die fehlenden Mitglieder. 

  
 Artikel 29 
Aufgaben und  
Befugnisse des 
Vergütungsaus-
schusses 

1 Der Vergütungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat 
bei der Festsetzung und Überprüfung der Vergütungsstrate-
gie und -richtlinien der Gesellschaft und bei der Formulie-
rung der Leistungskriterien, welche für die Festsetzung der 
individuellen Gesamtvergütung jedes Mitglieds der Konzern-
leitung relevant sind. Ferner bereitet der Vergütungsaus-
schuss die Anträge zuhanden der Generalversammlung  
betreffend die Vergütung des Verwaltungsrats und der Kon-
zernleitung vor und kann dem Verwaltungsrat Anträge zu 
weiteren Vergütungsfragen unterbreiten. 
2 Der Verwaltungsrat bestimmt und legt im Organisationsreg-
lement fest, für welche Funktionen der Konzernleitung der 
Vergütungsausschuss die finanziellen und nicht-finanziellen 
Leistungsziele festsetzt und überprüft und die Leistung in Ab-
hängigkeit dieser Ziele bemisst, um Vergütungsempfehlungen 
für die Mitglieder der Konzernleitung festzulegen. In Überein-
stimmung mit dem Organisationsreglement sind diese Emp-
fehlungen dem Verwaltungsrat zur Überprüfung oder Geneh-
migung vorzulegen, unter Vorbehalt der Genehmigung durch 
die Generalversammlung gemäss Artikel 43 der Statuten. Der 
Vergütungsausschuss legt dem Verwaltungsrat in Übereinstim-
mung mit dem Organisationsreglement auch einen Antrag für 
die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats vor, unter 
Vorbehalt der Genehmigung durch die Generalversammlung 
gemäss Artikel 43 der Statuten.  
3 Der Verwaltungsrat kann dem Vergütungsausschuss wei-
tere Aufgaben zuweisen, welche in dem vom Verwaltungs-
rat erlassenen Organisationsreglement geregelt werden.  
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 Artikel 30 
Zeichnungsberech-
tigung 

Die rechtsgültige Vertretung der Gesellschaft durch Mitglie-
der des Verwaltungsrats oder weitere Personen wird im Or-
ganisationsreglement und in einer speziellen Weisung  
geregelt. 

  
 Artikel 31 
Mandate 1 Kein Mitglied des Verwaltungsrats kann mehr als vier zu-

sätzliche Mandate in börsenkotierten Gesellschaften und 
mehr als fünf zusätzliche Mandate in nicht börsenkotierten 
Gesellschaften wahrnehmen.  
2 Die folgenden Mandate fallen nicht unter die Beschrän-
kungen gemäss Absatz 1: 
a) Mandate in Gesellschaften, die durch die Gesellschaft 

kontrolliert werden oder die Gesellschaft kontrollieren 
b) Mandate, die auf Anordnung der Gesellschaft oder von 

ihr kontrollierten Unternehmen wahrgenommen wer-
den. Kein Mitglied des Verwaltungsrats kann mehr als 
zehn solche Mandate wahrnehmen 

c) Mandate in Vereinen, gemeinnützigen Organisationen, 
Stiftungen, Trusts sowie Personalfürsorgestiftungen 
ohne wirtschaftlichen Zweck. Kein Mitglied des Verwal-
tungsrats kann mehr als zehn solche Mandate wahrneh-
men. 

3 Als Mandate gelten Tätigkeiten als Mitglied des Verwal-
tungsrats, der Geschäftsleitung oder in vergleichbaren Funk-
tionen in anderen Unternehmen mit wirtschaftlichem 
Zweck. Mandate in verschiedenen Rechtseinheiten, die un-
ter gemeinsamer Kontrolle stehen, gelten als ein Mandat. 
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 Artikel 32 
Dauer der  
Verträge über  
die Vergütung 

Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Unternehmen 
können mit Mitgliedern des Verwaltungsrats befristete  
Verträge über deren Vergütung abschliessen. Die Dauer und 
Beendigung richten sich nach Amtsdauer und Gesetz. 

  
 Artikel 33 
Darlehen Darlehen an die unabhängigen Mitglieder des Verwaltungs-

rats werden zu den üblichen Geschäfts- und Marktbedin-
gungen gewährt. Darlehen an die nicht unabhängigen  
Mitglieder des Verwaltungsrats werden im Rahmen des  
gewöhnlichen Geschäftsgangs zu den im Wesentlichen glei-
chen Bedingungen gewährt wie diejenigen an die Arbeit-
nehmer der Gesellschaft oder der von ihr kontrollierten  
Unternehmen. Der Gesamtbetrag solcher Darlehen darf je 
Mitglied CHF 20 000 000 nicht übersteigen. 
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C. Konzernleitung 

 Artikel 34 
Organisation Die Konzernleitung besteht aus dem Group Chief Executive 

Officer und mindestens drei weiteren Mitgliedern, wie im 
Organisationsreglement näher geregelt. 

  
 Artikel 35 
Aufgaben,  
Befugnisse 

1 Der Konzernleitung unter der Führung des Group Chief 
Executive Officer obliegt die Führung des Konzerns. Sie ist 
das oberste geschäftsführende Organ im Sinne des Bundes-
gesetzes über die Banken und Sparkassen. Sie setzt die vom 
Verwaltungsrat beschlossene Konzernstrategie um, sorgt 
für den Vollzug der Beschlüsse des Verwaltungsrats und ist 
für das Ergebnis des Konzerns verantwortlich. 
2 Die Aufgaben und Befugnisse der Konzernleitung und 
weiterer vom Verwaltungsrat definierter Führungseinheiten 
sind im Organisationsreglement geregelt. 

  
 Artikel 36 
Mandate 1 Kein Mitglied der Konzernleitung kann mehr als ein zu-

sätzliches Mandat in einer börsenkotierten Gesellschaft und 
mehr als fünf zusätzliche Mandate in nicht börsenkotierten 
Gesellschaften wahrnehmen, unter Vorbehalt der Genehmi-
gung durch den Verwaltungsrat.  
2 Die folgenden Mandate fallen nicht unter die Beschrän-
kungen gemäss Absatz 1: 
a) Mandate in Gesellschaften, die durch die Gesellschaft 

kontrolliert werden oder die Gesellschaft kontrollieren 
b) Mandate, die auf Anordnung der Gesellschaft oder von 

ihr kontrollierten Unternehmen wahrgenommen wer-
den. Kein Mitglied der Konzernleitung kann mehr als 
zehn solche Mandate wahrnehmen 
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c) Mandate in Vereinen, gemeinnützigen Organisationen, 
Stiftungen, Trusts sowie Personalfürsorgestiftungen 
ohne wirtschaftlichen Zweck. Kein Mitglied der Konzern-
leitung kann mehr als acht solche Mandate wahrneh-
men. 

3 Als Mandate gelten Tätigkeiten als Mitglied des Verwal-
tungsrats, der Geschäftsleitung oder in vergleichbaren 
Funktionen in anderen Unternehmen mit wirtschaftlichem 
Zweck. Mandate in verschiedenen Rechtseinheiten, die un-
ter gemeinsamer Kontrolle stehen, gelten als ein Mandat. 

  
 Artikel 37 
Dauer der  
Arbeitsverträge 

1 Die Dauer der Arbeitsverträge mit den Mitgliedern der 
Konzernleitung kann unbefristet mit einer Kündigungsfrist 
von bis zu zwölf Monaten oder befristet mit einer Dauer 
von bis zu einem Jahr sein. 
2 Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Unternehmen 
können mit den Mitgliedern der Konzernleitung für die Zeit 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses Konkurrenzver-
bote mit einer Dauer von bis zu einem Jahr vereinbaren.  
Deren Entschädigung darf die durchschnittliche Jahresver-
gütung nicht übersteigen, welche dem betreffenden Mit-
glied der Konzernleitung während der letzten drei Ge-
schäftsjahre vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausge-
richtet wurde. 

  
 Artikel 38 
Darlehen Darlehen an die Mitglieder der Konzernleitung werden im 

Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsgangs zu den im  
Wesentlichen gleichen Bedingungen gewährt wie diejenigen 
an die Arbeitnehmer der Gesellschaft oder der von ihr kon-
trollierten Unternehmen. Der Gesamtbetrag solcher  
Darlehen darf je Mitglied CHF 20 000 000 nicht übersteigen. 



 23 

D. Revisionsstelle 

 Artikel 39 
Amtsdauer,  
Befugnisse und 
Pflichten 

1 Als Revisionsstelle ist gemäss den gesetzlichen Vorschriften 
ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen zu be-
stellen. 
2 Die Revisionsstelle wird von der Generalversammlung für 
eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Rechte und Pflich-
ten der Revisionsstelle bestimmen sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 
3 Die Generalversammlung kann für eine Amtsdauer von 
drei Jahren eine Spezialrevisionsstelle wählen, welche die 
bei Kapitalerhöhungen verlangten Prüfungsbestätigungen 
abgibt. 
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Abschnitt 4 

Rechnungsabschluss und Gewinnverteilung, 
Reserven 
 
 

 Artikel 40 
Geschäftsjahr Die Jahres- und die Konzernrechnung werden alljährlich auf 

den 31. Dezember abgeschlossen. 
  
 Artikel 41 
Verwendung des 
Bilanzgewinnes 

1 Aus dem Jahresgewinn werden nach Verrechnung eines 
allfälligen Verlustvortrags zunächst mindestens 5% der ge-
setzlichen Gewinnreserve zugewiesen, bis diese zusammen 
mit der gesetzlichen Kapitalreserve 20% des Aktienkapitals 
beträgt. 
2 Der verbleibende Gewinnsaldo steht unter Vorbehalt der 
bankengesetzlichen und obligationenrechtlichen Bestim-
mungen zur Verfügung der Generalversammlung, welche 
ihn auch zur Bildung von freien oder speziellen Reserven 
verwenden kann. 

  
 Artikel 42 
Reserven Über Entnahmen aus der gesetzlichen Kapitalreserve be-

schliesst im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die 
Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrats. 
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Abschnitt 5 

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungs-
rats und der Konzernleitung 
 
 

 Artikel 43 
Genehmigung der 
Vergütung des  
Verwaltungsrats 
und der Konzern-
leitung 

1 Die Generalversammlung genehmigt die Anträge des  
Verwaltungsrats in Bezug auf:  
a) den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Ver-

waltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen 
Generalversammlung 

b) den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der 
Konzernleitung für das folgende Geschäftsjahr 

c) den Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Konzern-
leitung für das vergangene Geschäftsjahr. 

2 Der Verwaltungsrat kann der Generalversammlung abwei-
chende oder zusätzliche Anträge in Bezug auf die gleichen 
oder andere Zeitperioden zur Genehmigung vorlegen. 
3 Genehmigt die Generalversammlung einen Antrag des 
Verwaltungsrats nicht, setzt der Verwaltungsrat den ent-
sprechenden (maximalen) Gesamtbetrag oder (maximale) 
Teilbeträge unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren 
fest und unterbreitet den oder die so festgesetzten Beträge 
der Generalversammlung zur Genehmigung. 
4 Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Unternehmen 
können Vergütungen vor der Genehmigung durch die  
Generalversammlung unter Vorbehalt der nachträglichen 
Genehmigung ausrichten. 

 Artikel 44 

Allgemeine  
Vergütungs-
grundsätze 

1 Das Vergütungssystem der Gesellschaft ist darauf ausge-
legt, die Vergütung am nachhaltigen Ergebnis auszurichten 
und die angemessene und kontrollierte Risikoübernahme zu 
fördern.  
2 Bei der Festlegung der individuellen Vergütung berücksich-
tigt der Verwaltungsrat oder, soweit an ihn delegiert, der 
Vergütungsausschuss die Funktion und Verantwortungs-
stufe des Empfängers sowie das Ergebnis der Gesellschaft 
und der von ihr kontrollierten Unternehmen. Er stellt die 
Einhaltung der anwendbaren rechtlichen und regulatori-
schen Anforderungen sicher.  
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3 Vergütung kann in Form von Geld, Aktien, Finanzinstru-
menten oder Einheiten oder als Sach- oder Dienstleistung 
ausgerichtet werden. Der Verwaltungsrat oder, soweit an ihn 
delegiert, der Vergütungsausschuss legt die wesentlichen 
Eckpunkte wie Zuteilungs-, Erdienungs- (vesting-), Aus-
übungs- und Verfallsbedingungen und anwendbare Vorkeh-
ren gegen nachteilige Handlungen fest. Der Verwaltungsrat 
oder, soweit an ihn delegiert, der Vergütungsausschuss kann 
unter anderem vorsehen, dass aufgrund des Eintritts im  
Voraus bestimmter Ereignisse wie eines Kontrollwechsels  
oder der Beendigung eines Arbeits- oder Mandatsverhältnis-
ses Erdienungs- (vesting-) und Ausübungsbedingungen wei-
ter gelten, verkürzt oder aufgehoben werden, Vergütungen 
unter Annahme der Erreichung der Zielwerte ausgerichtet 
werden oder Vergütungen verfallen. Die Gesellschaft oder 
von ihr kontrollierte Unternehmen können die zur Beglei-
chung ihrer Pflichten erforderlichen Aktien auf dem Markt 
erwerben oder, soweit verfügbar, unter Verwendung des be-
dingten Kapitals der Gesellschaft bereitstellen.  
4 Vergütung kann durch die Gesellschaft oder durch von ihr 
kontrollierte Unternehmen ausgerichtet werden. 

  
 Artikel 45 
Vergütung des 
Verwaltungsrats 

1 Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats umfasst 
die Grundentschädigung und kann weitere Vergütungsele-
mente und Leistungen umfassen. 
2 Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats zielt da-
rauf ab, der Verantwortung und Leitungsrolle ihrer Funktion 
gerecht zu werden, qualifizierte Individuen anzuziehen und 
an sich zu binden sowie die Ausrichtung auf die Aktionärs-
interessen sicherzustellen. 

 
 
 
 
 

 



 27 

 Artikel 46 
Vergütung der 
Konzernleitung 

1 Die Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung umfasst 
fixe und variable Vergütungselemente. 
2 Die fixe Vergütung umfasst das Grundgehalt und kann  
weitere Vergütungselemente und Leistungen umfassen.  
3 Die variablen Vergütungselemente orientieren sich an finan-
ziellen und nicht-finanziellen Leistungswerten, die das Ergeb-
nis der Gesellschaft und/oder von Teilen davon, in Bezug auf 
den Markt, andere Unternehmen oder vergleichbare Richt-
grössen berechnete Ziele, kurz- und langfristige strategische 
Ziele und/oder individuelle Ziele berücksichtigen. Der Verwal-
tungsrat oder, soweit an ihn delegiert, der Vergütungsaus-
schuss legt die entsprechenden Leistungswerte, die gesamten 
und individuellen Leistungsziele und deren Erreichung fest. 
4 Der Verwaltungsrat oder, soweit an ihn delegiert, der  
Vergütungsausschuss zielt darauf ab, mittels angemessener 
Aufschübe, Verfallsbedingungen, Höchstbeträgen für Ver-
gütungen, Vorkehren gegen nachteilige Handlungen und 
ähnlicher Massnahmen in Bezug auf Teile oder die gesamte 
Vergütung die Ausrichtung auf ein nachhaltiges Ergebnis 
und die angemessene Risikoübernahme sicherzustellen.  
Teile der variablen Vergütung unterliegen einer mehrjähri-
gen Erdienungs- oder Sperrfrist (vesting period).  
5 Reicht der durch die Generalversammlung bereits geneh-
migte maximale Gesamtbetrag der Vergütung nicht aus,  
um die Vergütung an eine Person auszurichten, die in die 
Konzernleitung eintritt, nachdem die Generalversammlung 
die Vergütung genehmigt hat, so sind die Gesellschaft oder 
von ihr kontrollierte Unternehmen ermächtigt, jedem sol-
chen Mitglied der Konzernleitung während der bereits ge-
nehmigten Vergütungsperiode(n) einen Zusatzbetrag auszu-
richten. Der Gesamtbetrag für solche Zusatzbeträge darf je 
Vergütungsperiode 40% der während der letzten drei Jahre 
an die Konzernleitung ausgerichteten durchschnittlichen 
jährlichen Gesamtvergütung nicht übersteigen. 
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Abschnitt 6 

Bekanntmachungen und Gerichtsstand 
 

 

 Artikel 47 
Publikationsorgane 1 Das Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizeri-

sche Handelsamtsblatt. 
2 Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können 
nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation 
im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, 
die den Nachweis durch Text ermöglicht erfolgen. Der Ver-
waltungsrat kann weitere Publikationsorgane bezeichnen. 

  
 Artikel 48 
Gerichtsstand Der Gerichtsstand für sämtliche aus dem Gesellschaftsver-

hältnis entstehenden Streitigkeiten befindet sich einzig am 
Sitz der Gesellschaft. 
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Abschnitt 7 

Offenlegung von Sacheinlagen 
 
 

 Artikel 49 

Sacheinlagen 1 Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung vom 26.  
November 2014 erwirbt die Gesellschaft von der UBS AG, 
Zürich und Basel, welche als Sacheinlegerin und Umtausch-
agentin im eigenen Namen aber auf Rechnung bestimmter 
Aktionäre der UBS AG, Zürich und Basel, welche ihre Aktien 
im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots durch die 
Gesellschaft angedient haben, handelt, 3 183 370 731  
Aktien der UBS AG, Zürich und Basel, mit einem  
Nennwert von je CHF 0.10 und einem Gesamtwert von  
CHF 32 718 731 974.95. Im Gegenzug hat die Gesell-
schaft, im Verhältnis eins-zu-eins, 3 183 370 731 Namen-
aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von CHF 0.10 
an die Sacheinlegerin ausgegeben. 
2 Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung vom 26.  
November 2014 erwirbt die Gesellschaft von der UBS 
Securities LLC, 1285 Avenue of the Americas, New York, 
NY 10019, U.S., welche als Sacheinlegerin und Um-
tauschagentin im eigenen Namen aber auf Rechnung be-
stimmter Aktionäre der UBS AG, Zürich und Basel, welche 
ihre Aktien im Rahmen des öffentlichen Umtauschange-
bots durch die Gesellschaft angedient haben, handelt,  
201 494 824 Aktien der UBS AG, Zürich und Basel, mit  
einem Nennwert von je CHF 0.10 und einem Gesamtwert 
von CHF 2 070 966 814.07. Im Gegenzug hat die Gesell-
schaft, im Verhältnis eins-zu-eins, 201 494 824 Namenak-
tien der Gesellschaft mit einem Nennwert von CHF 0.10 an 
die Sacheinlegerin ausgegeben. 
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3 Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung vom 26.  
November 2014 erwirbt die Gesellschaft von der UBS AG,  
Zürich und Basel, welche als Sacheinlegerin im eigenen Na-
men und in Bezug auf im Rahmen des öffentlichen Um-
tauschangebots der Gesellschaft während der Angebots-
frist angedienter eigener Aktien handelt, 90 490 886  
Aktien der UBS AG, Zürich und Basel, mit einem Nenn- 
wert von je CHF 0.10 und einem Gesamtwert von  
CHF 1 533 820 517.70. Im Gegenzug hat die Gesellschaft, 
im Verhältnis eins-zu-eins, 90 490 886 Namenaktien der 
Gesellschaft mit einem Nennwert von CHF 0.10 an die 
Sacheinlegerin ausgegeben. 
4 Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung vom 16.  
Dezember 2014 erwirbt die Gesellschaft von der UBS AG, 
Zürich und Basel, welche als Sacheinlegerin im eigenen Na-
men aber auf Rechnung bestimmter Aktionäre der UBS 
AG, Zürich und Basel, welche ihre Aktien (i) im Rahmen 
des öffentlichen Umtauschangebots durch die Gesellschaft 
angedient oder (ii) zu den Konditionen dieses öffentlichen 
Umtauschangebots zum privaten Umtausch angeboten ha-
ben, handelt, 229 042 914 Aktien der UBS AG, Zürich und 
Basel, mit einem Nennwert von je CHF 0.10 und einem Ge-
samtwert von CHF 2 244 527 510.81. Im Gegenzug hat 
die Gesellschaft, im Verhältnis eins-zu-eins, 229 042 914 
Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von 
CHF 0.10 an die Sacheinlegerin ausgegeben. 
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5 Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung vom 16.  
Dezember 2014 erwirbt die Gesellschaft von der UBS 
Securities LLC, 1285 Avenue of the Americas, New York, 
NY 10019, U.S., welche als Sacheinlegerin im eigenen  
Namen aber auf Rechnung bestimmter Aktionäre der UBS 
AG, Zürich und Basel, welche ihre Aktien im Rahmen des 
öffentlichen Umtauschangebots durch die Gesellschaft an-
gedient haben, handelt, 12 510 852 Aktien der UBS AG, 
Zürich und Basel, mit einem Nennwert von je CHF 0.10 und 
einem Gesamtwert von CHF 122 601 267.19. Im Gegen-
zug hat die Gesellschaft, im Verhältnis eins-zu-eins,  
12 510 852 Namenaktien der Gesellschaft mit einem 
Nennwert von CHF 0.10 an die Sacheinlegerin ausgegeben. 
6 Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung vom 10. 
Februar 2015 erwirbt die Gesellschaft von der UBS AG,  
Zürich und Basel, 11 800 250 Aktien der UBS AG, Zürich 
und Basel, mit einem Nennwert von je CHF 0.10 und  
einem Gesamtwert von CHF 130 476 501.09. Im Gegen-
zug hat die Gesellschaft, im Verhältnis eins-zu-eins, 
11 800 250 Namenaktien der Gesellschaft mit einem 
Nennwert von CHF 0.10 an die Sacheinlegerin ausgegeben. 
7 Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung vom 9. März 
2015 erwirbt die Gesellschaft von der UBS AG, Zürich und 
Basel, 9 525 000 Aktien der UBS AG, Zürich und Basel, mit 
einem Nennwert von je CHF 0.10 und einem Gesamtwert 
von CHF 104 986 854.19. Im Gegenzug hat die Gesell-
schaft, im Verhältnis eins-zu-eins, 9 525 000 Namenaktien 
der Gesellschaft mit einem Nennwert von CHF 0.10 an die 
Sacheinlegerin ausgegeben. 
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8 Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung vom 12. Juni 
2015 erwirbt die Gesellschaft von der UBS AG, Zürich und 
Basel, 17 500 000 Aktien der UBS AG, Zürich und Basel, 
mit einem Nennwert von je CHF 0.10 und einem Gesamt-
wert von CHF 199 898 088.25. Im Gegenzug hat die  
Gesellschaft, im Verhältnis eins-zu-eins, 17 500 000  
Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von  
CHF 0.10 an die Sacheinlegerin ausgegeben
9 Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung vom 28. Au-
gust 2015 erwirbt die Gesellschaft von der UBS AG, Zürich 
und Basel, 88 825 456 Aktien der UBS AG, Zürich und  
Basel, mit einem Nennwert von je CHF 0.10 und einem Ge-
samtwert von CHF 968 693 952.29. Im Gegenzug hat die 
Gesellschaft, im Verhältnis eins-zu-eins, 88 825 456 Na-
menaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 
CHF 0.10 an die Sacheinlegerin ausgegeben. 



UBS Group AG 
Postfach, CH-8098 Zürich 

www.ubs.com 
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